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Einleitung: Respekt oder Sorge für 
behinderte Menschen?  

In den vergangenen Jahren hat die gesellschaftliche Stellung von behin-
derten Menschen weltweit zunehmend öffentliche und politische Auf-
merksamkeit gewonnen. Das ist nicht zuletzt auf das Engagement der 
Behindertenbewegung zurückzuführen. Die Behindertenbewegung kon-
stituierte sich seit den siebziger Jahren ausgehend von den USA und 
Großbritannien als neue soziale Bewegung (Oliver 1990: 95–131) und trat 
seit den neunziger Jahren auch in Deutschland verstärkt in Erscheinung 
(Rohrmann 2006: 175–179). Trotz vieler nationaler Unterschiede lassen 
sich doch einige Gemeinsamkeiten der Behindertenbewegungen verschie-
dener Länder feststellen. Als soziale Bewegung zeichnete sich die Selbstbe-
stimmt-Leben-Bewegung (in englischsprachigen Ländern: Independent-Liv-
ing-Movement) zunächst durch eine radikale Gesellschaftskritik aus. Diese 
richtete sich gegen die staatliche Behindertenpolitik sowie gegen das Selbst-
verständnis der Wohlfahrts- und Behindertenorganisationen, der institutio-
nalisierten Behindertenhilfe und der medizinischen und pädagogischen 
Disziplinen.  

Inhaltlich setzten sich die Behindertenaktivistinnen und -aktivisten ge-
gen »entmündigende, aussondernde und oftmals diskriminierende ›Für-
sorge‹ für Behinderte« zur Wehr und forderten ein selbstbestimmtes und 
unabhängiges Leben (Miles-Paul 2006: 32) – zunächst vor allem mit dem 
Mittel provokativer öffentlicher Protestaktionen. Diese waren insofern 
ausgesprochen erfolgreich, als sie einerseits zu einer breiten öffentlichen 
Debatte über die Rechte behinderter Menschen führten und andererseits 
dazu, dass ehemalige Aktivistinnen und Aktivisten zunehmend als offizielle 
Experten in eigener Sache an die behindertenpolitischen Verhandlungstische 
geladen wurden (Oliver 1990: 128; Rohrmann 2006: 181). Auf diese Weise 
hat die Behindertenbewegung relativ schnell und effektiv Einfluss auf den 
offiziellen behindertenpolitischen Diskurs gewonnen. 
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So konnte sich immer mehr die Sichtweise durchsetzen, dass Sonderorte 
für das Leben, Lernen und Arbeiten vielen behinderten Menschen zwar 
Schutz bieten können, gleichzeitig aber ihre gesellschaftliche Unsichtbar-
keit, Machtlosigkeit, Ausgrenzung und Marginalisierung verstärken. Behin-
derten Menschen wird heute zunehmend ein Anspruch auf ein selbstbe-
stimmtes und unabhängiges Leben, auf eine volle und gleichberechtigte 
gesellschaftliche Teilhabe und auf solidarische Hilfe, Unterstützung und 
Sorge zuerkannt. Die Forderung nach einem behindertenfreundlichen, 
barrierefreien Umfeld wird als legitim angesehen. Das gilt, auch wenn die 
Umsetzung dieser Ansprüche in Konkurrenz mit anderen Interessen 
vielfach eher schleppend geschieht. Wenn man vor allem die offiziell 
kommunizierten politischen Grundsätze betrachtet, kann ein Paradigmen-
wechsel von einer Behindertenpolitik der Wohltätigkeit und Fürsorge zu 
einer Rechte-basierten Behindertenpolitik beobachtet werden. 

Damit ist Folgendes gemeint: Ein Wohltätigkeits- und Fürsorgeansatz 
der Behindertenpolitik ist dadurch gekennzeichnet, dass behinderte Men-
schen als Objekte karitativer Hilfe, Unterstützung und Sorge angesehen 
und behandelt werden.1 Der Begriff der Wohltätigkeit ist mit der Vorstel-
lung altruistischen Handelns und freiwilliger Solidarität verbunden, worauf 
die Adressaten der Wohltätigkeit kein Anrecht haben und wofür von ihnen 
Dankbarkeit erwartet werden kann (vgl. Schnabl 2005: 23ff.). Der Begriff 
der Fürsorge impliziert zudem eine paternalistische Haltung gegenüber 
denjenigen, für die gesorgt wird. Damit verbunden ist die Vorstellung, dass 
pädagogische und medizinische Experten zum Wohl behinderter Men-
schen Entscheidungen treffen, denen sich diese unterzuordnen haben. In 
einem Menschenrechtsansatz dagegen werden solche Formen der Fremd-
bestimmung und Bevormundung als Menschenrechtsverletzungen bewer-
tet. Behinderte Menschen werden hier als Subjekte mit gleichen Rechten 
und Pflichten angesehen, denen die Kontrolle über ihr eigenes Leben zu-
rückgegeben werden muss (OHCHR/United Nations 2002: 9). 

—————— 
 1 Den Begriff Sorge verwende ich hier zum einen anstelle des Begriffs Fürsorge, der vor 

allem als sozialpolitischer Begriff negativ besetzt ist, und zum anderen als Übersetzung 
des englischen Begriffs care. Damit können eine Reihe von Bedeutungen offen gehalten 
werden, die auch der Begriff care umfasst. Dazu gehören Haltungen der Zuwendung, 
Anteilnahme und Achtsamkeit, die Tätigkeit der Sorge für andere und die Sorge für sich 
selbst, aber auch die gesellschaftliche Praxis pflegender und versorgender menschlicher 
Interaktionen (vgl. Conradi 2001: 13). In der vorliegenden Arbeit geht es mir vor allem 
um pflegende und versorgende Tätigkeiten, die für behinderte Menschen geleistet wer-
den.  
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Die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung 
von 2006 ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg der allgemeinen Durch-
setzung einer Rechte-basierten Behindertenpolitik. Die meisten Aktivistin-
nen und Aktivisten der Behindertenbewegung sehen die Konvention des-
halb als entscheidenden Durchbruch für die Gleichberechtigung und 
Gleichstellung behinderter Menschen an. Auch individuell erwarten viele 
behinderte Menschen zukünftig eine erhebliche Verbesserung ihrer Situa-
tion. Angesichts der politischen Herausforderungen, die die Konvention 
mit sich bringt, ist es aber nicht verwunderlich, dass auch Zweifel und 
Befürchtungen hinsichtlich ihrer Umsetzung formuliert werden. So wird in 
behindertenpolitischen Kreisen durchaus kontrovers diskutiert, ob die 
konsequente Umsetzung der Konvention realistischerweise erwartet wer-
den kann.  

In den Verbänden der Behindertenhilfe wurde ein Rechte-basierter An-
satz der Behindertenpolitik zunächst keineswegs von allen begrüßt. Insbe-
sondere von Angehörigen, Verbandsvertreterinnen und -vertretern sowie 
Mitgliedern helfender Berufe, die besonders das Wohlergehen von behinder-
ten Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf im Blick haben, 
wird teilweise befürchtet, dass Menschen mit sogenannten geistigen, 
schweren und mehrfachen Behinderungen Nachteile haben werden. Dabei 
wird oft argumentiert, dass formale Garantien gleicher Rechte vor allem 
für diejenigen wertvoll seien, die ihre Rechte selbst einfordern, vertreten 
und verteidigen können, weniger aber für diejenigen, die auf ein hohes 
Maß an Hilfe, Unterstützung und Sorge angewiesen sind. Eine behinder-
tenpolitische Orientierung an den Rechten behinderter Menschen setze 
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit als Fähigkeiten voraus und berge 
damit die Gefahr, die Bedürfnisse und Lebenssituationen derjenigen aus 
dem Blick zu verlieren, für die Selbstbestimmung und Unabhängigkeit 
unerreichbare Ideale seien. Für sie sei eine Behindertenpolitik der Fürsorge 
und Wohltätigkeit, die ihr Wohlergehen in den Mittelpunkt stellt, der bes-
sere Weg (vgl. Eurich 2008: 150–161; Reinders 2008: 19–21).  

Allerdings war auch die Beziehung von Aktivistinnen und Aktivisten 
der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung zum Menschenrechtsdenken nicht 
immer so ungetrübt, wie das heute erscheint. Das betrifft zumindest die 
deutsche Situation. Das Europäische Menschenrechtsübereinkommen zur 
Biomedizin von 19962 (Bioethik-Konvention) wurde als Angriff auf die Würde 

—————— 
 2 European Convention on Human Rights and Biomedicine 1996. 
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und die Rechte behinderter Menschen vehement kritisiert. Anlass der Kri-
tik war, dass dieser europäische Menschenrechtsvertrag rein fremdnützige 
Forschung mit nichteinwilligungsfähigen Menschen unter bestimmten 
Bedingungen nicht verbietet. Deshalb wurde der Bioethik-Konvention unter-
stellt, das Ziel dieser Regelung sei nicht etwa die Rechte nichteinwilligungs-
fähiger Menschen zu schützen, sondern im Gegenteil ihre Rechte für For-
schungsinteressen zu opfern. Die gleiche Kritik wurde fast zehn Jahre 
später auch gegen die Bioethik-Deklaration der UNESCO von 2005 vor-
gebracht.3 Vor diesem Hintergrund ist die hoffnungsvolle und zustim-
mende Haltung gegenüber der UN-Behindertenrechtskonvention, die auch 
in der deutschen Behindertenbewegung von Anfang an bestand, eigentlich 
erstaunlich. Niedergeschlagen hat sich die Kontroverse um die Bioethik-
Konvention übrigens darin, dass in der UN-Behindertenrechtskonvention 
jede fremdnützige Forschung ohne eigene Einwilligung grundsätzlich 
untersagt wird (CRPD Art. 15). 

Mit der neuen Konvention kommt vielen Ansprüchen, die in behin-
dertenpolitischen Auseinandersetzungen vonseiten der Behindertenbewe-
gung in den vergangenen Jahren erhoben worden sind, nun der völker-
rechtlich verbindliche Status von Menschenrechten zu. Aber auch in men-
schenrechtspolitischen Diskussionen trifft die UN-Behindertenrechtskon-
vention auf Kontroversen, die seit Langem geführt werden. Dies betrifft 
insbesondere die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, denen 
hinsichtlich der Verbesserung der gesellschaftlichen Stellung behinderter 
Menschen eine besondere Rolle zukommt. Die wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Menschenrechte waren menschenrechtspolitisch von An-
fang an umstritten. Sie wurden zwar in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte proklamiert (UDHR Art. 22–29) und im Sozialpakt kodi-
fiziert (ICESCR), für viele machen die bürgerlichen Freiheitsrechte und die 
politischen Rechte dennoch den eigentlichen Kern der Menschenrechte 
aus. Bei diesen Rechten ginge es vor allem um den Schutz des Individuums 
vor Übergriffen insbesondere vonseiten des Staates. Die Verwirklichung 
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte dagegen erfordert die 

—————— 
 3 Universal Declaration on Bioethics and Human Rights 2005. Die Kritik der Behin-

dertenverbände und der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung an dem Artikel 7, der die 
nichttherapeutische gruppennützige Forschung mit nichteinwilligungsfähigen Menschen re-
gelt, hat dazu geführt, dass die deutschen Regierungsvertreter eine Erklärung zu Proto-
koll gegeben haben, in der sie ihr Verständnis einer sehr restriktiven Auslegung nieder-
gelegt haben (Kollek 2006: 45–47). 
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Bereitstellung von erheblichen Ressourcen der Gemeinschaft. Wie weit die 
Verpflichtung für den Staat geht, diese Ressourcen bereitzustellen, ist aber 
ausgesprochen umstritten. Oft werden die wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rechte deshalb als politische Zielbestimmung mit geringerer 
rechtlicher Verpflichtungskraft dargestellt, als die bürgerlichen Freiheits-
rechte und die politischen Rechte. Zumindest dort, wo die Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention größere Mittel erfordert, sind daher po-
litische Kontroversen vorprogrammiert. 

Die beiden Kontroversen, die ich hier antizipiert habe, zeigen, dass die 
UN-Behindertenrechtskonvention in zweifacher Hinsicht eine große ge-
sellschaftspolitische Bedeutung besitzt. Zum einen ist zu erwarten, dass die 
Perspektive der Menschenrechte die Behindertenpolitik nachhaltig verän-
dern wird. Wenn gefordert ist, eine Politik der Wohltätigkeit und Fürsorge 
durch eine Politik der Menschenrechte zu ersetzen, müssen die solidari-
schen Verpflichtungen gegenüber behinderten Menschen gesellschaftspo-
litisch neu verhandelt werden. Zum anderen ist aber auch zu vermuten, 
dass die Perspektive behinderter Menschen auf den Menschenrechtsschutz 
die Menschenrechtspolitik verändern wird. Zentrale menschenrechtsdog-
matische Grundsätze wie die Bedeutung der Inklusivität des Schutzbe-
reichs der Menschenrechte oder des Anspruchs auf universelle Achtung 
der Menschenrechte müssen neu interpretiert werden. Außerdem müssen 
tradierte Grundüberzeugungen des modernen politischen Denkens, wie die 
Trennung des öffentlichen und des privaten Lebens oder des Vorrangs von 
negativen Freiheitsrechten vor sozialen Leistungsrechten überdacht wer-
den. Diese Herausforderungen für die Behindertenpolitik und für die Men-
schenrechtspolitik greife ich in dieser Arbeit auf und mache sie zum Ge-
genstand einer praktisch-philosophischen Reflexion.  

In der UN-Konvention wurde eine Reihe von Begriffen aufgenommen, 
die in behindertenpolitischen Debatten geprägt worden sind und die für 
eine fortschrittliche Behindertenpolitik stehen. Diese Begriffe sind mehr 
oder weniger neu im Menschenrechtsdenken und haben außerdem in an-
deren Kontexten teilweise andere Bedeutungen.  

Das betrifft beispielsweise den zentralen Rechtsbegriff der Diskriminie-
rung. Das Wort diskriminieren bedeutet seinem lateinischen Ursprung ent-
sprechend zunächst nichts anderes als unterscheiden. In politischen und 
rechtlichen Kontexten ist der Begriff Diskriminierung jedoch untrennbar 
mit Benachteiligung, Ungleichbehandlung und Herabwürdigung verbunden 
und wird somit normativ verstanden. Außerdem hat das normative Ver-
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ständnis von Diskriminierung in politischen und rechtlichen Kontexten 
zusätzlich eine deutliche Ausweitung erfahren. Zunächst beschränkte sich 
das politisch-rechtliche Verständnis von Diskriminierung auf Tatbestände 
unmittelbarer Diskriminierung. Darunter ist eine individuelle Ungleichbe-
handlung ohne einen rechtfertigenden sachlichen Grund zu verstehen. 
Davon wird heute mittelbare Diskriminierung unterschieden: Als mittelbare 
Diskriminierung gilt beispielsweise nach dem deutschen Allgemeinen 
Gleichstellungsgesetz, »wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, 
Kriterien oder Verfahren Personen gegenüber anderen Personen in beson-
derer Weise benachteiligen, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, 
Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich ge-
rechtfertigt« (AGG § 3 Abs. 2). Darüber hinaus werden in einem allgemei-
nen gesellschaftlichen Verständnis auch abwertende Einstellungen und 
negative Bewertungsmuster als Phänomene mittelbarer Diskriminierung 
aufgefasst. Ich werde mich in dieser Arbeit auf diesen weiten Diskriminie-
rungsbegriff stützen (Bielefeldt 2005: 2–3), dem auch die UN-Behinderten-
rechtskonvention folgt. 

Ein solches weites Verständnis von Diskriminierung schlägt sich auch 
in dem Bemühen nieder, diskriminierende durch nicht diskriminierende 
Begriffe zu ersetzen. Der Begriff Behinderte wird deshalb immer häufiger 
durch Menschen mit Behinderung oder behinderte Menschen ersetzt.4 Ich werde 
im Folgenden meistens von behinderten Menschen und nicht von Menschen mit 
Behinderung sprechen. Ich will damit verdeutlichen, dass Behinderung keine 
äußere Eigenschaft ist. Mit der Verwendung des Adjektivs behindert wird 
offen gehalten, ob es sich im konkreten Kontext um eine Eigenschaft 
handelt, die der Mensch hat (er oder sie ist behindert), oder um ein soziales 
Geschehen, dem ein Mensch ausgesetzt ist (er oder sie wird behindert). Je nach 
Kontext ist einmal die eine und das andere Mal die andere Bedeutung 
wichtiger. Dagegen spreche ich von Menschen mit einer intellektuellen Beein-

—————— 
 4 Hans Walter Schmuhl zeigt am Beispiel der Begriffsgeschichte von Behinderung, dass 

neue, nicht diskriminierende Begriffe nach einer gewissen Zeit wieder mit negativen 
Konnotationen versehen sind. Darauf wurde behindertenpolitisch mit immer neuen 
Begriffsschöpfungen reagiert. So wurde beispielsweise der Begriff schwachsinnig durch 
geistig behindert ersetzt. Heute wird vielfach gefordert auch auf den Begriff geistig behindert 
zu verzichten und von Menschen mit Lernschwierigkeiten zu sprechen. Schmuhl zeigt in die-
sem Kontext auch die Bemühungen um begriffliche Abgrenzungen von körperlichen 
Behinderungen gegenüber geistigen Behinderungen auf. Damit sollte die eigene Beein-
trächtigung von negativen Konnotationen befreit werden, was aber für die andere Be-
einträchtigung den gegenteiligen Effekt haben kann (Schmuhl 2007: 37–37). 
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trächtigung, Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung und von Menschen mit 
psychisch-sozialen Beeinträchtigungen, wenn ich mich auf spezifische Beein-
trächtigungsformen beziehe. 

In den Disability Studies5 wurde das sogenannte medizinische Modell von Be-
hinderung, das als das gesellschaftlich, politisch und wissenschaftlich vor-
herrschende Modell angesehen wird, einer vehementen Kritik unterzogen. 
Für das medizinische Modell von Behinderung sei charakteristisch, Behin-
derung auf die körperliche, geistige oder psychische Schädigung eines 
Menschen zurückzuführen und damit als individuelles Problem anzusehen, 
das soweit wie möglich medizinisch behoben werden sollte. Die Behin-
dertenbewegung bezieht sich dagegen auf das soziale Modell von Behinderung, 
dem zufolge ein Mensch nicht in erster Linie durch seine individuelle Be-
einträchtigung, sondern durch gesellschaftliche Barrieren, Benachteiligun-
gen und Zuschreibungen von Andersheit behindert wird (Barnes/Mer-
cer/Shakespeare 1999: 27ff.).  

Mittlerweile hat sich eine Kontroverse über die Angemessenheit des 
sozialen Modells von Behinderung entwickelt. Tom Shakespeare argumen-
tiert, dass vor allem das im Gegensatz zur amerikanischen Debatte radika-
lere britische Verständnis des sozialen Modells, das Behinderung alleine auf 
die gesellschaftliche Unterdrückung behinderter Menschen zurückführe 
und die individuelle Beeinträchtigung völlig außer Acht lasse, der subjekti-
ven Bedeutung von Beeinträchtigungen nicht gerecht werde. Die subjekti-
ven Erfahrungen vieler behinderter Menschen, die auch Leid und Schmerz 
beinhalten, würden marginalisiert. Andreas Kuhlmann hat in diesem Zu-
sammenhang wiederholt die radikale Medizinkritik der Behindertenbewe-
gung als unangemessen kritisiert (Kuhlmann 2003: 156–158). Shakespeare 
plädiert für eine differenziertere Sichtweise, die individuelle Beeinträchti-
gungen nicht verleugnet und Behinderung als Verkörperung von Beein-
trächtigung im sozialen Kontext analysiert (Shakespeare 2002: 9–28). Die-
sem Verständnis des sozialen Modells entspricht auch die Konvention. 

Eine weitere behindertenpolitische Entwicklung zeigt sich in der zu-
nehmenden Durchsetzung des Begriffes der Inklusion als neuen behin-

—————— 
 5 Die Disability Studies sind eine neue interdisziplinäre Forschungsrichtung, die zunächst in 

den USA und Großbritannien entstanden sind und deren Gegenstand Behinderung im ge-
sellschaftlichen und kulturellen Kontext ist. Methodisch und theoretisch orientieren sich 
die Disability Studies vor allem an den Gender Studies. Die Disability Studies sind außerdem 
durch die Prämisse der sozialen Konstruiertheit von Behinderung und durch ihren 
emanzipatorischen Anspruch gekennzeichnet (vgl. Hermes/Rohrmann 2006: 7–11). 
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dertenpädagogischen und -politischen Leitbegriff. Inklusion bedeutet gesell-
schaftliches Einbezogensein und ist als Gegenbegriff zu Exklusion im Sinne 
gesellschaftlicher Ausgrenzung und Marginalisierung zu verstehen. Inklu-
sion und Exklusion können beispielsweise gesellschaftliche Arbeitsteilung 
und soziale Netze sowie materielle, politisch-institutionelle und kulturelle 
Teilhabe betreffen (Kronauer 2002: 156ff.).6 In pädagogischen Diskursen 
löst der Begriff Inklusion zunehmend den älteren Begriff der Integration ab – 
das betrifft vor allem den Bereich der schulischen Bildung (Stein/Lanwer 
2006: 86–90). In politischen Diskursen ist Inklusion (inclusion) die normative 
Zielbestimmung der vollen und gleichberechtigten gesellschaftlichen Teil-
habe aller Menschen, womit Phänomenen der Ausgrenzung und Marginali-
sierung begegnet werden soll. Im Gegensatz zu den älteren Begriffen der 
Integration und der Teilhabe (participation) soll mit dem Begriff Inklusion 
betont werden, dass der Fokus nicht darauf liegen soll, Individuen an Le-
bensbereiche anzupassen, damit sie sich integrieren können, sondern die 
Lebensbereiche so zu verändern, dass alle Menschen von vornherein ein-
bezogen sind. Im ersten Fall ist primär das behinderte Individuum, im 
zweiten Fall primär seine Umgebung gefordert. 

Eine fortschrittliche Behindertenpolitik hat es mit dem Begriff der 
Rechte zu tun: Rechte haben, wie Ronald Dworkin es ausdrückt, den Cha-
rakter von Trümpfen in politischen Auseinandersetzungen, insbesondere im 
Konflikt mit Argumenten, die sich auf die Beförderung anderer Güter wie 
des Allgemeinwohls oder des allgemeinen Interesses beziehen (Dworkin 
1984: 153–159). Wenn wir von Rechten sprechen, meinen wir im All-
gemeinen legitime Ansprüche, die wir anderen gegenüber geltend machen 
können. Diese Definition des Begriffs Rechte geht auf Wesley Hohfeld 
zurück und ist für das Verständnis der Menschenrechte wesentlich. Hoh-
feld selbst spricht von claims oder rights auf der einen Seite und von privileges 
oder liberties auf der anderen Seite.7 »A right is one’s affirmative claim 

—————— 
 6 Die Begriffe Inklusion und Exklusion wurden mit Bezug auf Niklas Luhmann geprägt und 

beziehen sich auf die systemtheoretische Sicht gesellschaftlicher Teilsysteme, die ein In-
nen und Außen markieren (Dederich 2006: 11–14). 

 7 Eigentlich können mit Hohfeld vier Typen von Rechten unterschieden werden, die hier 
aber nicht alle gleichermaßen relevant sind. Er unterscheidet erstens, claims, was ich hier 
mit Anrechte übersetze und was für ihn wirkliche Rechte sind (Hohfeld 1923: 38), zwei-
tens, privileges, womit er Freiheiten meint, was für ihn keine wirklichen Rechte sind (Hoh-
feld 1923: 39), drittens, powers, was für ihn soviel bedeutet, wie die Macht, legale Verhält-
nisse zu verändern (zum Beispiel indem ich etwas verkaufe und damit der Gegenstand in 
den Besitz eines anderen übergeht) (Hohfeld 1923: 50), und viertens, immunities, womit 
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against another, and a privilege is one’s freedom from the right or claim of 
another.« (Hohfeld 1923: 60) 

Privilege bedeutet die Erlaubnis, etwas zu tun oder zu unterlassen, das 
heißt, frei zu sein von einer Pflicht gegenüber anderen, die einen daran 
hindern könnte.8 Das ist in der Menschenrechtsdiskussion oft gemeint, 
wenn von Freiheitsrechten gesprochen wird. Entscheidend ist hier, dass 
Freiheitsrechten oder Freiheiten (liberties) im Sinne von privileges keine 
Pflichten anderer gegenüberstehen; nach Hohfeld handelt es sich sozusa-
gen um das Gegenteil von Pflichten, frei zu sein von Pflichten (Hohfeld 
1923: 39).9 Rechte im Sinne von claims dagegen sind legitime Ansprüche, 
die wir anderen gegenüber geltend machen können.10 Sie korrespondieren 
mit Pflichten anderer (Hohfeld 1923: 38) und können deshalb als Anrechte 
bezeichnet werden. Das umfasst zunächst die formale Garantie gleicher Rechte.  

Eine Bestimmung der Bedeutungsgehalte des Begriffs der Rechte muss 
sich darauf aber nicht beschränken: Hohfelds Klasse der claims umfasst 
sowohl negative Rechte als auch positive Rechte. Beide, negative und positive 
Rechte, ziehen die Verpflichtung von institutionellen Garantien nach sich. 
Negative Rechte sind als Anrechte zu verstehen, die von anderen verlangen, 
jemandem etwas zu erlauben, das heißt, ihn nicht daran zu hindern etwas 
zu tun oder zu unterlassen. Es kann daher auch von Nichtinterventionsrechten 
gesprochen werden. Positive Rechte dagegen sind Anrechte, die von anderen 
verlangen, etwas für jemanden zu tun, etwa um sie oder ihn damit zu etwas 
zu befähigen. Weil positive Rechte verlangen, dass andere etwas leisten, 
können sie auch als Leistungsrechte bezeichnet werden.  

Mit dem Begriff claims wird der Begriff der Rechte zunächst primär von 
den Pflichtenträgern als Anspruch auf die formale Garantie gleicher Rechte 
charakterisiert. Vom Rechteinhaber aus gedacht aber sind insbesondere 
konkrete entitlements oder Berechtigungen relevant, die ihm mit der Zu-
—————— 

er Abwehrrechte gegen die Veränderungen legaler Verhältnisse meint (zum Beispiel in-
dem ich nicht zum Verkauf eines Gegenstands gezwungen werden darf, den jemand an-
ders gerne in seinem Besitz haben würde) (Hohfeld 1993: 60). 

 8 Den Unterschied zwischen claims oder rights und privileges oder liberties erläutert Hohfeld 
folgendermaßen: »Where as X has a right or claim that Y, the other man, should stay off 
his land, he himself has the privilege of entering on the land: or in equivalent words, X 
does not have the duty to stay off.« (Hohfeld 1923: 39) 

 9 Deshalb bezeichnet er Freiheiten auch nicht als Rechte im engeren Sinn. Nur claims sind 
für Hohfeld wirkliche Rechte (rights stricto sensu). 

 10 Das erläutert er wie folgt: »If X has a right against Y that he shall stay off the former’s 
land, the correlative (and equivalent) is that Y is under duty toward X to stay off the 
place.« (Hohfeld 1993: 38) 
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